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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

25.02.1954 

Geschäftszahl 

2959/51 

Rechtssatz 

Strafbare Handlungen oder Unterlassungen können unter Umständen in einem so engen Zusammenhang mit der 
Betriebssphäre stehen, daß die aus diesen Handlungen und Unterlassungen entspringenden Kosten und Strafen 
als durch den Betrieb veranlaßt und somit als Betriebsausgaben angesehen werden müssen. 
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